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hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 3. Dezember 2008 
durch die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Eckertz-Höfer,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Richter,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Beck,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Kraft und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Fricke 
 
 
ohne weitere mündliche Verhandlung für Recht erkannt: 
 
 

Das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 
25. Juni 2007 wird aufgehoben. 
 
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an den Verwaltungsgerichtshof zurückverwie-
sen. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung 
vorbehalten. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger, ein türkischer Staatsangehöriger, wendet sich gegen seine Auswei-

sung aus Deutschland. 

 

Der Ende 1976 in Deutschland geborene Kläger erhielt im Februar 1993 eine 

unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Nach Abschluss der Hauptschule absolvierte 

er weder eine Berufsausbildung noch war er über einen längeren Zeitraum be-

rufstätig. Mit 16 Jahren begann er, Drogen zu konsumieren. Damit einherge-

hend entwickelten sich psychische Auffälligkeiten, die wiederholt psychiatrische 

Behandlungen erforderlich machten. Seit Mitte 1997 beging der Kläger eine 

Reihe von Straftaten - im Wesentlichen Diebstahl geringwertiger Sachen -, die 

1998 durch zwei Strafbefehle mit geringfügigen Geldstrafen geahndet wurden.  
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Etwa ab Mitte 1999 kam es zu mehreren Gewaltdelikten des Klägers. Das 

Strafgericht ordnete deshalb im November 2001 die zwangsweise Unterbrin-

gung des Klägers in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Es hielt den Klä-

ger für krankheitsbedingt schuldunfähig (Schizophrenie, Drogensucht) und 

gleichzeitig für nicht krankheitseinsichtig. Aufgrund einer einstweiligen Unter-

bringung durch das Strafgericht hielt der Kläger sich bereits ab Juli 2000 in 

einem psychiatrischen Krankenhaus auf.  

 

Durch Verfügung vom 10. Oktober 2003 wies der Beklagte - unter Anordnung 

der sofortigen Vollziehung - den Kläger aus Deutschland aus und drohte ihm 

die Abschiebung an. Den Widerspruch des Klägers wies das Regierungspräsi-

dium im Februar 2004 zurück. Mehrere vom Kläger betriebene Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes blieben ohne Erfolg. Im Juni 2004 wurde der Kläger 

aus dem psychiatrischen Krankenhaus heraus in die Türkei abgeschoben. Dort 

hält er sich seither bei Familienangehörigen auf und wird von Deutschland aus 

medikamentös versorgt.  

 

Auf die im Februar 2004 erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht die Aus-

weisungsverfügung aufgehoben. Die Behörde habe bei ihrer Ermessensent-

scheidung nicht hinreichend berücksichtigt, inwieweit die medizinische Versor-

gung des Klägers in der Türkei gewährleistet sei. Zuvor hatte das Verwaltungs-

gericht in der mündlichen Verhandlung einen deutschen Diplom-Psychologen 

angehört, der angab, er habe den Kläger in der Türkei besucht; dabei habe sich 

eine deutliche Besserung des Krankheitsbildes gezeigt; der Kläger sei nicht 

mehr drogensüchtig, nicht mehr fremdaggressiv und nur noch begrenzt auto-

aggressiv. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Aufhebung der Ausweisungsver-

fügung im Ergebnis bestätigt. Zur Begründung hat er im Wesentlichen ausge-

führt: Der Kläger könne sich auf die Rechtsposition aus Art. 7 Satz 1 und 

Art. 14 ARB 1/80 berufen. Damit finde Art. 28 Abs. 3 der Unionsbürgerrichtlinie 

Anwendung. Dessen Anforderungen werde die Ausweisung des Klägers nicht 

gerecht; denn zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit im Sinne der 

Richtlinie lägen im Fall des Klägers nicht vor.  
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Mit seiner vom Verwaltungsgerichtshof zugelassenen Revision wendet sich der 

Beklagte im Wesentlichen gegen die Anwendung des Art. 28 Abs. 3 der Uni-

onsbürgerrichtlinie auf assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige.  

 

 

II 

 

Der Senat kann ohne weitere mündliche Verhandlung entscheiden, weil sich 

die Beteiligten damit einverstanden erklärt haben (§ 101 Abs. 2 VwGO).  

 

Die Revision des Beklagten ist begründet. Das Berufungsurteil beruht auf einer 

Verletzung von Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Da der Senat mangels 

ausreichender Feststellungen im Berufungsurteil in der Sache selbst nicht ab-

schließend entscheiden kann, ist das Verfahren zur anderweitigen Verhandlung 

und Entscheidung an den Verwaltungsgerichtshof zurückzuverweisen (§ 144 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO).  

 

1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass die Ausweisung 

des Klägers wegen Verstoßes gegen Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 2004/83/EG 

vom 29. April 2004 - sog. Unionsbürgerrichtlinie - rechtswidrig ist. Da es sich 

- so das Berufungsgericht - beim Kläger um einen assoziationsberechtigten 

türkischen Staatsangehörigen handele, könne er sich auf den Ausweisungs-

schutz nach dieser Bestimmung berufen. Nach der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) sei der für freizügigkeits-

berechtigte Unionsbürger geltende gemeinschaftsrechtliche Ausweisungs-

schutz „soweit wie möglich“ auf assoziationsberechtigte türkische Staatsange-

hörige zu übertragen; die in der Unionsbürgerrichtlinie geregelten Vorausset-

zungen für eine Ausweisung lägen im Falle des Klägers jedoch nicht vor.  

 

Ungeachtet der Frage, ob der Kläger sich tatsächlich auf eine assoziations-

rechtliche Rechtsprechung berufen kann (dazu unter 2.), ist die am 30. April 

2006 in Kraft getretene Unionsbürgerrichtlinie auf die hier streitige, im Oktober 

2003 verfügte und im Februar 2004 mit der Klage angegriffene Ausweisung des 

Klägers nicht anwendbar. 
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Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung einer Ausweisung ist nach der Recht-

sprechung des Senats grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

letzten mündlichen Verhandlung oder Entscheidung der Tatsacheninstanz. Dies 

gilt für türkische Staatsangehörige, die ein Aufenthaltsrecht nach dem ARB 

1/80 haben, - ebenso für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger - schon auf-

grund der Rechtsprechung des Senats aus dem Jahr 2004 (vgl. Urteile vom 

3. August 2004 - BVerwG 1 C 30.02 und 29.02 - BVerwGE 121, 297 und 315) 

und ist inzwischen durch das Richtlinienumsetzungsgesetz mit Wirkung vom 

28. August 2007 auch auf alle übrigen Ausländer erstreckt worden (vgl. Urteil 

vom 15. November 2007 - BVerwG 1 C 45.06 - BVerwGE 130, 20 <22 ff.> = 

Buchholz 402.242 § 55 AufenthG Nr. 7 S. 3 f. m.w.N.) Die Maßgeblichkeit die-

ses Zeitpunkts für die gerichtliche Überprüfung hat der Senat aus einer Ge-

samtschau der materiellrechtlichen Vorgaben für die Ausweisung hergeleitet. 

Dieser Ansatz schließt es indes nicht aus, dass ausnahmsweise hinsichtlich 

einzelner Voraussetzungen für die Ausweisung auf einen früheren Zeitpunkt 

abzustellen ist, wenn dies aus Gründen des materiellen Rechts geboten ist. Ein 

solcher Fall liegt hier in Bezug auf die Abgrenzung des zeitlichen Geltungsbe-

reichs der Unionsbürgerrichtlinie und der (Vorgänger-)Richtlinie 64/221/EWG 

vor. Hierzu hat der EuGH verbindlich entschieden, dass bei einer Ausweisung, 

die noch unter Geltung der erst mit Wirkung vom 30. April 2006 aufgehobenen 

Richtlinie (Art. 38 Abs. 2 der Unionsbürgerrichtlinie) verfügt und mit der Klage 

angegriffen worden ist, diese Richtlinie und nicht die Unionsbürgerrichtlinie an-

wendbar ist (Urteil vom 4. Oktober 2007 - C-349/06 - Rs. Polat, InfAuslR 2007, 

425 <427>; vgl. auch zur Maßgeblichkeit der früheren Rechtslage bei Verstoß 

gegen Verfahrensgarantien der Richtlinie 64/221/EWG: Senatsurteil vom 

9. August 2007 - BVerwG 1 C 47.06 - BVerwGE 129, 162 <170 ff.> = Buchholz 

451.901 Assoziationsrecht Nr. 49 S. 14 ff. m.w.N.). Die Ausweisung kann daher 

nicht mit der vom Berufungsgericht angeführten Begründung als rechtswidrig 

angesehen werden. Ebenso wenig stellt sich damit im vorliegenden Verfahren 

die von den Beteiligten und der obergerichtlichen Rechtsprechung kontrovers 

beurteilte gemeinschaftsrechtliche Zweifelsfrage, ob und inwieweit Art. 28 

Abs. 3 der Unionsbürgerrichtlinie auf assoziationsberechtigte türkische Staats-

11 



- 6 - 
 
 

angehörige Anwendung findet (vgl. das Vorabentscheidungsersuchen des VGH 

Baden-Württemberg, Beschluss vom 22. Juli 2008 - 13 S 1917/07 - juris).  

 

2. Der Senat kann über die Rechtmäßigkeit der Ausweisung nicht selbst ab-

schließend entscheiden, so dass die Sache zur weiteren Aufklärung an das 

Berufungsgericht zurückzuverweisen ist. Die bisherigen tatsächlichen Feststel-

lungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus, um zu beurteilen, ob der Klä-

ger tatsächlich - wie vom Berufungsgericht angenommen - im Besitz eines as-

soziationsrechtlichen Aufenthaltsrechts nach Art. 7 ARB 1/80 ist (a), und, wenn 

ja, ob die Ausweisung den Anforderungen des Art. 14 ARB 1/80 in Verbindung 

mit der hier anzuwendenden Richtlinie 64/221/EWG, insbesondere deren 

Art. 4, genügt (b). Ebenso wenig kann auf der Grundlage der bisherigen Fest-

stellungen des Berufungsgerichts und ohne weitere Aufklärung die Ausweisung 

- unabhängig von einer assoziationsrechtlichen Rechtsposition - schon aus 

Gründen des innerstaatlichen Rechts als rechtswidrig angesehen werden (c). 

 

a) Das Berufungsgericht hat eine Rechtsposition aus Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

bejaht, ohne nähere Feststellungen zum Erwerb einer derartigen Rechtspositi-

on zu treffen. Auch zu einem etwaigen Verlust der Rechtsposition fehlen im 

Berufungsurteil verlässliche Feststellungen und tragfähige Erwägungen. Die 

Feststellung im Tatbestand der Entscheidung, der Kläger habe sich bis zu sei-

ner Abschiebung in Deutschland aufgehalten, ist aktenwidrig und für das Revi-

sionsgericht nicht bindend (vgl. Urteil vom 19. Januar 1987 - BVerwG 9 C 

247.86 - Buchholz 310 § 117 VwGO Nr. 28 S. 5). Denn in der Ausländerakte 

des Beklagten finden sich Hinweise, dass der Kläger 1998 in die Türkei ausge-

reist ist, um sich dort in seinem heimischen Kulturkreis sozial zu „reintegrieren“, 

und für etwa sechs Monate bei einer Tante gelebt hat (vgl. Bl. 202 der Akte). 

Auch der Beklagte ist in seiner Ausweisungsverfügung davon ausgegangen, 

dass der Kläger mehrere Monate bei einer Tante in der Türkei verbracht hat 

(S. 7 der Verfügung). Bei seiner erneuten Befassung mit der Sache wird das 

Berufungsgericht dieser Frage nachgehen und gegebenenfalls klären müssen, 

unter welchen Umständen der Kläger damals ausgereist ist. Denn nach der 

Rechtsprechung des EuGH und des Senats kann ein Aufenthaltsrecht nach 

Art. 7 ARB 1/80 u.a. verloren gehen, wenn der Betroffene das Hoheitsgebiet 
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des Aufnahmestaates für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte 

Gründe verlassen hat (vgl. Senatsurteil vom 9. August 2007 - BVerwG 1 C 

47.06 - a.a.O. m.w.N.).  

 

b) Besitzt der Kläger ein assoziationsrechtliches Aufenthaltsrecht, wird das Be-

rufungsgericht im Hinblick auf Art. 4 der Richtlinie 64/221/EWG zu klären ha-

ben, ob bzw. welche Gefahren für die öffentliche Ordnung gegenwärtig vom 

Kläger ausgehen. Nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie rechtfertigt das Auftreten 

von Krankheiten nach Erteilung der ersten Aufenthaltserlaubnis die Entfernung 

aus dem Hoheitsgebiet nicht. Dies gilt nach Anhang B der Richtlinie auch für 

Krankheiten wie die des Klägers. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Ver-

halten eines Ausländers, das auf eine Krankheit zurückgeht, eine Ausweisung 

ausschließt. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie normiert bei Krankheiten kein absolutes 

Ausweisungsverbot. Der Regelungsgehalt geht vielmehr dahin, dass Krankhei-

ten in ihrer abstrakten Gefährlichkeit eine Ausweisung ausschließen. Gefährdet 

der Ausländer dagegen durch sein persönliches Verhalten, wenn auch krank-

heitsbedingt, die öffentliche Ordnung konkret und hinreichend schwer, steht die 

Vorschrift einer Ausweisung nicht entgegen (vgl. auch Art. 3 Abs. 1 der Richtli-

nie; vgl. ferner Senatsurteil vom 5. November 1968 - BVerwG 1 C 58.67 - 

Buchholz 402.24 § 10 AuslG Nr. 25 sowie VGH Mannheim, Urteil vom 21. Juli 

2004 - 11 S 535/04 - juris). Für diese einschränkende Auslegung des Art. 4 

Abs. 2 der Richtlinie 64/221/EWG spricht auch die Fassung der Nachfolgerege-

lung in Art. 29 der Unionsbürgerrichtlinie, die einen Bezug zu Gefahren für die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht mehr aufweist, mit der der Normgeber 

aber keine wesentlichen Änderungen gegenüber der alten Rechtslage vorneh-

men wollte (vgl. etwa die Entwurfsbegründung der Kommission zu Art. 27 der 

Unionsbürgerrichtlinie vom 23. Mai 2001, KOM <2001> 257 S. 22 f.).  

 

Das Berufungsgericht wird daher zu klären haben, ob vom Kläger derzeit eine 

konkrete und hinreichend schwere Gefährdung für die öffentliche Ordnung 

ausgeht. Nur in diesem Falle ist die Ausweisung des Klägers im Hinblick auf 

Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 64/221/EWG gerechtfertigt.  
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c) Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen 

Gründen als richtig dar (§ 144 Abs. 4 VwGO). Auch nach innerstaatlichem 

Recht fehlt es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ausweisung an der 

Klärung, unter welchen Umständen der Kläger 1998 ausgereist ist, sowie an 

einer aktuellen Gefahrenprognose.  

 

Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung der Ausweisung nach innerstaatli-

chem Recht ist - wie oben ausgeführt - seit dem Inkrafttreten des Richtlinien-

umsetzungsgesetzes am 28. August 2007 bei allen Ausländern grundsätzlich 

die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

oder Entscheidung des Berufungsgerichts. Diese nach der Berufungsentschei-

dung eingetretene Rechtsänderung ist vom Revisionsgericht zu berücksichti-

gen. Denn das Berufungsgericht müsste, wenn es anstelle des Revisionsge-

richts entschiede, die neue Rechtslage und damit auch den neuen maßgebli-

chen Beurteilungszeitpunkt zugrunde legen (stRspr; vgl. Urteil vom 15. Novem-

ber 2007 - BVerwG 1 C 45.06 - a.a.O. S. 22). Die Ausweisung des Klägers ist 

danach an den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl I S. 162) zu messen.  

 

Aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung des Klägers liegen die tatbestandli-

chen Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 AufenthG für eine Ermes-

sensausweisung vor. Der Kläger genießt aber in entsprechender Anwendung 

des § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 1 AufenthG (vgl. Urteil 

vom 15. November 2007 a.a.O. S. 28) bzw. nach § 56 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG 

besonderen Ausweisungsschutz, sofern die ihm 1993 erteilte unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis durch die 1998 erfolgte Ausreise in die Türkei nicht erlo-

schen ist (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 3 AuslG). Dies bedarf der Klärung durch das 

Berufungsgericht.  

 

Genießt der Kläger besonderen Ausweisungsschutz, kann er nur aus schwer-

wiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen 

werden (§ 56 Abs. 1 Satz 2 AufenthG). Bei einer spezialpräventiv begründeten 

Ausweisung - wie hier - sind hierfür erforderlich ein Ausweisungsanlass von 

besonderem Gewicht, welches sich bei Straftaten aus ihrer Art, Schwere und 
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Häufigkeit ergibt, sowie konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schwere Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch neue Verfehlungen 

des Ausländers ernsthaft droht und damit von ihm eine bedeutsame Gefahr für 

ein wichtiges Schutzgut ausgeht (vgl. etwa Senatsurteil vom 29. September 

1998 - BVerwG 1 C 8.96 - InfAuslR 1999, 54). Diese konkreten Anhaltspunkte 

müssen im Zeitpunkt der (erneuten) Entscheidung des Berufungsgerichts be-

stehen (Senatsurteil vom 15. November 2007 - BVerwG 1 C 45.06 - a.a.O.). 

Das Berufungsgericht hat daher festzustellen, in welcher gesundheitlichen Ver-

fassung sich der Kläger inzwischen befindet und ob sich das Krankheitsbild 

tatsächlich, wie in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 

geschildert, verbessert hat. Ohne eine weitere Sachverhaltsaufklärung kann im 

Übrigen auch nicht beurteilt werden, ob die Ausweisung nach innerstaatlichem 

Recht - auch hier bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Berufungs-

gerichts - verhältnismäßig und frei von Ermessensfehlern ist.  

 

4. Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung vorbehalten.  

 

 

Eckertz-Höfer                                    Richter                                              Beck 

 

                        Prof. Dr. Kraft                                      Fricke 

 

 

 

 

B e s c h l u s s  

 

Der Wert des Streitgegenstands wird für das Revisionsverfahren auf 5 000 € 

festgesetzt (§ 47 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Eckertz-Höfer                                      Richter                                             Fricke 
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Rechtsquellen: 
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Stichworte: 
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maßgeblicher Zeitpunkt; zeitlicher Anwendungsbereich gemeinschaftsrechtli-
cher Richtlinien; Unionsbürgerrichtlinie; Vorgängerrichtlinie; unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis; Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis; besonderer Auswei-
sungsschutz; gemeinschaftsrechtliches Ausweisungsverbot bei Krankheiten.  
 
 
Leitsätze: 
 
1. Auf eine unter Geltung der Richtlinie 64/221/EWG verfügte und mit der Klage 
angegriffene Ausweisung ist die Unionsbürgerrichtlinie nicht anwendbar (im 
Anschluss an EuGH, Urteil vom 4. Oktober 2007, Rs. Polat).  
 
2. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 64/221/EWG schließt die Ausweisung eines Aus-
länders nicht aus, der durch sein persönliches Verhalten, wenn auch krank-
heitsbedingt, die öffentliche Ordnung konkret und hinreichend schwer gefähr-
det.  
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